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§ 11 NO LBDG
Verpflichtungserklarung

NO LBDG - NO Landes-Bedienstetengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

(1) Die Bediensteten haben anlasslich der Aufnahme nachstehende Erklarung zu unterfertigen: “Ich gelobe, die mir
durch Verfassung und Gesetz auferlegten Pflichten treu und gewissenhaft zu erfullen und den Anordnungen meiner
Vorgesetzten unverzuglich Folge zu leisten.”

(2) Die Erklarung ist vor einem von der Dienstbehdrde hiezu Beauftragten abzugeben.

(3) Diese Erklarung wird durch eine in einem unmittelbar vorangegangenen privatrechtlichen Dienstverhaltnis zum
Land abgegebene Verpflichtungserklarung ersetzt.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 11 NÖ LBDG Verpflichtungserklärung
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


